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Das Europäische Parlament beschloss am 25. Oktober 2012 und der Rat am 5. November 2012, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 26 und 114 AEUV um Stellungnahme zu 
folgender Vorlage zu ersuchen: 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt 

COM(2012) 584 final – 2012/0283 (COD). 

Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch nahm ihre 
Stellungnahme am 5. Februar 2013 an. 

Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 487. Plenartagung am 13./14. Februar 2013 (Sitzung vom 13. Feb
ruar) mit 74 Stimmen bei 1 Enthaltung folgende Stellungnahme: 

1. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

1.1 Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission, 
mit dem die Rechtsvorschriften übersichtlicher gestaltet und ver
einfacht und das Unionsrecht betreffend das Inverkehrbringen 
von Waren kohärenter gestaltet wird. 

1.2 Die Wirtschaftsakteure sollten entsprechend ihrer jewei
ligen Rolle in der Lieferkette die Verantwortung für die Konfor
mität der Produkte tragen, sodass für die Verbraucher ein hohes 
Maß an Gesundheitsschutz und Sicherheit gewährleistet ist. Der 
Ausschuss fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten dafür zu sorgen, 
dass Produkte, die aus Drittländern auf den Unionsmarkt kom
men, die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen. 

1.3 Zwar müssen Sanktionen bereits durch das einzelstaatli
che Recht gewährleistet sein, doch sollte die Kommission die 
strafbaren Handlungen sowie die Art und das Mindestmaß der 
unionsweit zu ergreifenden Sanktionen präzisieren. Er setzt dies
bezüglich darauf, dass die Kommission das sog. Marktüber
wachungspaket annimmt, in dem es genau um mehr Zusam
menarbeit und Harmonisierung geht. 

1.4 Die Kommission, die Hersteller und die Verbraucher soll
ten die Schaffung eines neuen Systems zur Kennzeichnung er
wägen, bei dem die Herkunft der Produkte festgestellt und deren 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird, damit die Verbraucher 
besser informiert werden. 

2. Einleitung 

2.1 Der seit 1999 in der EU bestehende Rechtsrahmen ( 1 ) für 
das Inverkehrbringen, den freien Verkehr und die Inbetrieb
nahme von Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrich

tungen hat bei der Verwirklichung des Binnenmarktes auf die
sem Gebiet eine entscheidende Rolle gespielt. 

2.2 Der Ausschuss hat seinerzeit die Richtlinie befürwor
tet ( 2 ), die grundlegende Anforderungen in Bezug auf den 
Schutz der Gesundheit, die Sicherheit, die elektromagnetische 
Kompatibilität und die Vermeidung funktechnischer Störungen 
enthält. Sie entsprach dem sog. „neuen Konzept“, nach dem 
technische Anforderungen über nicht obligatorische harmoni
sierte Normen umgesetzt werden, sodass der Rechtsetzungs
bedarf auf das Wesentliche beschränkt wird ( 3 ). 

2.2.1 Der derzeit geltende Rechtsrahmen ist insofern kom
plex, als allein auf der Grundlage der Richtlinie 1999/5/EG 
Geräte in Verkehr gebracht werden dürfen, die den Bestimmun
gen der Richtlinie entsprechen, und die Mitgliedstaaten auf na
tionaler Ebene keine zusätzlichen Beschränkungen erlassen dür
fen, die sich auf dieselben Anforderungen, nämlich den Gesund
heitsschutz, die Sicherheit, die elektromagnetische Kompatibili
tät und die Verhütung funktechnischer Störungen, beziehen. 

2.2.2 Für die entsprechenden Produkte gelten zudem weitere 
EU-Rechtsvorschriften zu Umweltaspekten, insbesondere die 
Richtlinien über gefährliche Stoffe, über Elektro- und Elektro
nik-Altgeräte und über Batterien sowie die Durchführungsmaß
nahmen gemäß der Ökodesign-Richtlinie. 

2.2.3 Ferner unterliegen die Inbetriebnahme und die Benut
zung von Funkanlagen nationalen Regelungen. Bei der Aus
übung ihrer Zuständigkeit auf diesem Gebiet müssen die Mit
gliedstaaten die geltenden EU-Rechtsvorschriften einhalten, ins
besondere: 

— den im Programm für die Funkfrequenzpolitik dargelegten 
allgemeinen Rahmen für die Frequenzpolitik;
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( 1 ) ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 10. 

( 2 ) ABl. C 73 vom 9.3.1998, S. 10. 
( 3 ) Siehe die mittlerweile aufgehobenen Beschlüsse des Rates 

90/683/EWG (ABl. L 380 vom 31.12.1990, S. 13) und 
93/465/EWG (ABl. L 220 vom 30.8.1993, S. 23).



— die allgemeinen Kriterien nach der Rahmenrichtlinie für die 
elektronische Kommunikation; 

— die Bedingungen für die Genehmigung der Nutzung von 
Funkfrequenzen nach der Genehmigungsrichtlinie für die 
elektronische Kommunikation; 

— die für alle EU-Mitgliedstaaten bindenden Umsetzungsmaß
nahmen gemäß der Frequenzentscheidung zur Harmonisie
rung der technischen Bedingungen für die Nutzung be
stimmter Frequenzbänder in der EU. 

2.3 Hinzu kommt die notwendige Übereinstimmung mit den 
übrigen Politiken und Zielen der EU, insbesondere mit dem seit 
2008 bestehenden neuen Rechtsrahmen für die Vermarktung 
von Produkten ( 4 ), dessen Ziele der Ausschuss ( 5 ) seinerzeit be
grüßte, denn damit wurde ein gemeinsamer Rechtsrahmen er
richtet, der sich 

— auf die Vermarktung von Produkten erstreckt sowie 

— auf allgemeine Grundsätze und Musterbestimmungen, an
zuwenden auf sämtliche Rechtsvorschriften zur Harmonisie
rung der Bedingungen für die Vermarktung von Produkten, 
um eine einheitliche Grundlage für die Überarbeitung oder 
Neufassung dieser Rechtsvorschriften zu bieten. 

2.4 Um den komplexen Rechtsrahmen übersichtlicher zu ge
stalten, schlägt die Kommission vor, die Anwendung der Richt
linie 1999/5/EG zu klären und sie zu ersetzen, um unnötigen 
Verwaltungsaufwand für Unternehmen und Behörden zu besei
tigen, indem die Nutzung des Funkfrequenzspektrums flexibler 
gestaltet und die Verwaltungsverfahren hierfür vereinfacht wer
den. 

3. Der Vorschlag der Kommission 

Nachfolgend sind die wichtigsten Aspekte des Vorschlags für 
eine Überarbeitung der Richtlinie aufgeführt: 

3.1 Ausrichtung an dem Beschluss 768/2008/EG über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produk
ten (unter Aufnahme der Begriffsbestimmungen nach Kapitel R1 
des Beschlusses Nr. 768/2008/EG; der Verpflichtungen der 
Wirtschaftsakteure; von drei Konformitätsbewertungsmodulen; 
der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Notifizierung 
von Konformitätsbewertungsstellen; sowie der vereinfachten 
Schutzklauselverfahren). 

3.2 Dieser Beschluss Nr. 768/2008/EG wurde zusammen mit 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die Akkreditierung 
und Marktüberwachung angenommen. Darin werden Kriterien 
für die Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts vor
gegeben, indem ein kohärenteres Konzept für die technische 
Harmonisierung der Sicherheit der Produkte sowie ein wirk
sameres Überwachungssystem für alle auf den Markt gebrachten 

Waren aus der EU oder Drittländern festgelegt und der Ver
braucherschutz in der EU verbessert wird. 

3.3 Es wird eine neue Definition von „Funkanlagen” fest
gelegt, die ausschließlich alle Anlagen erfasst, die dazu bestimmt 
sind, das Funkfrequenzspektrum zur Übertragung von Signalen 
zu nutzen, unabhängig davon, ob diese der Kommunikation 
oder anderen Zwecken dienen; der neue Titel der Richtlinie 
lautet daher: „Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funk
anlagen auf dem Markt”. Die Richtlinie gilt nicht für Festnetz- 
Endeinrichtungen. 

3.4 Der Vorschlag ermöglicht es, 

— die Interoperabilität von Funkanlagen mit Zubehör wie La
degeräten vorzuschreiben; 

— dass bei Software-definierten Funkanlagen nur konforme 
Kombinationen von Soft- und Hardware zusammengestellt 
werden dürfen, sodass durch geeignete Maßnahmen verhin
dert werden kann, dass durch diese rechtliche Anforderung 
Wettbewerbshindernisse für unabhängige Softwareanbieter 
geschaffen werden. 

3.5 Es wird die Möglichkeit eingeführt, die Registrierung von 
Produkten aus Kategorien, die ein geringes Maß an Konformität 
aufweisen, in einem zentralen System vorzuschreiben, wobei als 
Grundlage Informationen der Mitgliedstaaten zur Konformität 
dienen. 

3.6 Mit dem Vorschlag wird das Verhältnis zwischen der 
Richtlinie 1999/5/EG und den Rechtsvorschriften auf nationaler 
oder EU-Ebene über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums 
geklärt. 

3.7 Administrative Verpflichtungen werden vereinfacht oder 
verringert: 

a) mit der neuen Definition von Funkanlagen wird eine klare 
Abgrenzung zum Geltungsbereich der Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit vorgenommen; 

b) reine Empfänger und Festnetz-Endgeräte fallen nicht mehr in 
den Geltungsbereich der Richtlinie, sondern werden von der 
Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit oder 
die Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen oder, je nach Höhe 
der elektrischen Spannung, von der Richtlinie über die elek
tromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit erfasst, was eine gewisse Ver
ringerung der administrativen Verpflichtungen mit sich 
bringt; 

c) die Vorschrift, nach der das Inverkehrbringen von Geräten, 
die in nicht EU-weit harmonisierten Frequenzbändern betrie
ben werden, zu melden ist, wird abgeschafft;
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d) folgende Herstellerverpflichtungen werden abgeschafft: 

— Anbringung einer Geräteklassen-Kennung auf dem Pro
dukt; 

— Anzeige des CE-Kennzeichens in der Bedienungsanlei
tung; 

e) die Vorschriften zur Förderung des Wettbewerbs auf dem 
Markt für Endeinrichtungen (Spezifikationen der Schnittstel
len und technische Gründe für den Nicht-Anschluss von 
Telekommunikationsendeinrichtungen an die entsprechenden 
Schnittstellen) werden aus dem Text der Richtlinie gestri
chen, da ähnliche Vorschriften in der geltenden Richtlinie 
über den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikati
onsendeinrichtungen enthalten sind. 

3.8 Schließlich werden in dem Richtlinienvorschlag die Ver
fahren für die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse und 
der übertragenen Befugnisse sowie die Ausübung der übertrage
nen Befugnisse am Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union und an der Verordnung (EG) Nr. 182/2011 über 
die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission ausgerichtet: 

— Durchführungsbefugnisse werden für die Bestimmung der 
Geräteklassen sowie die Vorlage von Informationen zum 
geografischen Gebiet, in dem eine Funkanlage genutzt wer
den kann, und zu Nutzungsbeschränkungen vorgeschlagen; 

— übertragene Befugnisse werden für die Anpassung von An
hang II, welcher eine Liste von Einrichtungen enthält, die 
gemäß der Definition Funkanlagen bzw. keine Funkanlagen 
darstellen, an den technischen Fortschritt vorgeschlagen so
wie für zusätzliche grundlegende Anforderungen, die Bereit
stellung von Informationen über die Konformität von Soft
ware-definierten Funkanlagen und die Vorschrift zur Regis
trierung von Funkanlagen bestimmter Kategorien. 

4. Allgemeine Bemerkungen 

4.1 Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission 
als Beitrag zur Stärkung der Kohärenz des Unionsrechts im 
Einklang mit Artikel 7 AEUV im Wege der Ersetzung eines 
bisherigen Rechtsakts durch einen neuen Rechtsakt, in dem so
wohl die unverändert geltenden Bestimmungen des ursprüng
lichen Rechtsakts als auch die im Zuge einer späteren Über
arbeitung vorgenommenen grundsätzlichen Änderungen zusam
mengeführt werden, in Übereinstimmung mit dem Beschluss Nr. 
768/2008/EG und dem Vertrag von Lissabon. 

4.2 Der freie Warenverkehr ist eine der vier Grundfreiheiten 
der Europäischen Union, und der Richtlinienvorschlag hebt auf 
den freien Verkehr sicherer Waren und damit auf Verbraucher
schutz, Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Schaf
fung gleicher wettbewerblicher Ausgangsbedingungen für die 
wirtschaftlichen Akteure ab. 

4.3 Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie erachtet der Ausschuss es als unerlässlich, dass der 
Binnenmarkt Interoperabilität sichert und die Zersplitterung 
der nationalen Märkte sowie der Investitionen in Forschung 
und Innovation überwindet. 

4.4 Eine proaktive Industriepolitik tut Not, die auf ausgewo
gene Produktionskapazitäten der Hersteller, einen technischen 
und rechtlichen Rahmen für geistige Eigentumsrechte und vor 
allem auf die Art Produkte abhebt, die gemeinsamen Normen, 
harmonisierten Vorschriften und Verfahren entsprechen. 

4.5 Die Annahme technisch-normativer Standards sollte im 
Einklang mit den Grundsätzen der neuen Normungspolitik er
folgen, indem Information und Transparenz sichergestellt und 
die Sozialpartner und Vertreter der organisierten Zivilgesell
schaft beteiligt werden. 

5. Besondere Bemerkungen 

5.1 In Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie werden eine ganze 
Reihe von Funkanlagen vom Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen, die ausschließlich für Tätigkeiten im Zusammen
hang mit der „öffentlichen Sicherheit” benutzt werden, was ne
ben der Verteidigung und der Sicherheit des Staates auch wei
tere Aspekte wie das „wirtschaftliche Wohl” des Staates umfasst, 
die im Interesse der Klarheit definiert oder erläutert werden 
sollten. 

5.1.1 Außerdem werden besagte Funkanlagen zwar in Arti
kel 1 Absatz 3 vom Anwendungsbereich der Richtlinie aus
genommen, nicht aber in Anhang I unter den „nicht unter diese 
Richtlinie fallenden Geräten” aufgeführt. 

5.2 Der Ausschuss befürwortet eine Verbindung mit anderen 
Funkanlagen über Netzwerke und geeignete Schnittstellen in der 
gesamten Union, denn die Interoperabilität von Funkanlagen 
und Zubehör kann die Nutzung von Funkanlagen vereinfachen. 

5.3 Um den Schutz der Daten und Privatsphäre der Anwen
der zu verbessern, muss schon bei der Konzeption eine ethische 
und soziale Dimension der Sicherheitsvorrichtungen vorgesehen 
werden, um ihre soziale Akzeptanz zu gewährleisten. Der 
Schutz der Grundrechte der Bürger muss von Anfang an und 
in allen Stadien von der Konzeption über die Standardisierung 
bis hin zum praktischen Einsatz der Funkanlagen berücksichtigt 
werden. 

5.4 Die Anforderungen für das Inverkehrbringen von Pro
dukten aus der EU ebenso wie aus Drittländern sollten genauer 
dargelegt werden. Deshalb sollte Artikel 6 sich auf die Situatio
nen beziehen, bei denen die Erfüllung der in der Richtlinie 
festgelegten wesentlichen Anforderungen (harmonisierte euro
päische Normen, von der Kommission veröffentlichte interna
tionale Normen) sowie ggf. zusätzlicher nationaler Normen ver
mutet wird.
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5.5 Der Ausschuss empfiehlt der Kommission und den Mit
gliedstaaten, sicherzustellen, dass die bereitgestellten Funkanla
gen die Voraussetzungen für den Betrieb in dem vorgesehenen 
Frequenzband erfüllen, um Interferenzen mit dem 800-MHz- 
Band und unnötige Funkstörungen zu vermeiden. In diesem 
Zusammenhang wäre besonders in Grenzregionen eine Harmo
nisierung der Nutzungszeiträume und der eingesetzten Tech
nologie angezeigt. 

5.6 Der Ausschuss befürwortet den Zugang zu Rettungs
diensten, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, und 
die Berücksichtigung der einschlägigen Anforderungen bei der 
Konzeption der Anlagen. 

5.7 Der Ausschuss hält es für sehr wichtig, dass die Wirt
schaftsakteure entsprechend ihrer jeweiligen Rolle in der Liefer
kette die Verantwortung für die Konformität der Produkte tra
gen, sodass für die Verbraucher ein hohes Maß an Gesundheits
schutz und Sicherheit und gleichzeitig ein fairer Wettbewerb auf 
dem Unionsmarkt gewährleistet ist. 

5.8 Der Ausschuss fordert die Kommission und die Mitglied
staaten auf, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten dafür 
zu sorgen, dass Produkte, die aus Drittländern auf den Unions
markt kommen, die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen. 
Dementsprechend müssen sie die Importeure verpflichten, si
cherzustellen, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten Pro
dukte diese Anforderungen erfüllen und sie keine Produkte in 
Verkehr bringen, die diese Anforderungen nicht erfüllen oder 
ein Risiko aufweisen. 

5.9 Die Rückverfolgbarkeit von Funkanlagen über die ge
samte Lieferkette muss gewährleistet sein, um den Markt zu 
überwachen und den Verbrauchern die Wahrnehmung ihres 
Rechts auf Information zu erleichtern. 

5.10 Der Ausschuss betont erneut ( 6 ), dass mit dem derzei
tigen System zur Kennzeichnung nicht sichergestellt wird, dass 

das Erzeugnis ein Verfahren zur Qualitäts- und Sicherheitsprü
fung durchlaufen hat, weshalb es nicht den Erwartungen der 
Verbraucher entspricht. 

5.11 Hinsichtlich des Akkreditierungs- und des Konfor
mitätsbewertungssystems befürwortet der Ausschuss ein einheit
liches Leistungsniveau der notifizierten Konformitätsbewertungs
stellen sowie strengere Auswahlkriterien und harmonisierte Aus
wahlverfahren für die Konformitätsbewertungen. 

5.12 Außerdem ist der Ausschuss der Ansicht, dass die Un
abhängigkeit der notifizierten Konformitätsbewertungsstellen 
noch besser gewährleistet werden muss, indem der für die in 
Artikel 26 Absatz 4 aufgeführten Unvereinbarkeiten relevante 
Zeitraum auf zwei oder drei Jahre vor der Durchführung der 
Bewertung ausgedehnt wird. 

5.13 Der Ausschuss ist über die in dem Vorschlag vorgese
hene Möglichkeit der delegierten Rechtsakte beunruhigt, die teil
weise zu vage formuliert ist. So wird die Kommission bspw. in 
Artikel 5 betreffend die Registrierung von Funkanlagen be
stimmter Kategorien ermächtigt, eine nachträgliche Zuordnung 
vorzunehmen, ohne dass Kriterien vorgegeben würden, was ihr 
womöglich einen zu großen Handlungsspielraum einräumt. 

5.14 In dem Vorschlag sollten die Art und das Mindestmaß 
der unionsweit zu ergreifenden Sanktionen präzisiert werden, 
die durch das einzelstaatliche Recht gewährleistet sein müssen, 
anstatt lediglich den Mitgliedstaaten vorzuschreiben, Regeln 
über „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende” Sanktio
nen für Verstöße festzulegen, was womöglich „forum shopping” 
auf der Suche nach den günstigsten Rechtsvorschriften Vor
schub leistet oder dazu führen kann, dass bei konkurrierenden 
Sanktionen der Grundsatz ne bis in idem verletzt wird. 

5.15 Der Ausschuss empfiehlt, dass der in Artikel 47 Absatz 
2 vorgesehene fünfjährige Berichtszeitraum in Anbetracht der 
raschen Weiterentwicklung dieses Sektors verkürzt wird. 

Brüssel, den 13. Februar 2013 

Der Präsident 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Staffan NILSSON
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